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(54) Kosmetik-Einheit, insbesondere Mascara-Einheit

(57) Eine Kosmetik-Einheit, insbesondere eine
Mascara-Einheit, umfasst einen Vorratsbehälter für Ma-
cara-Flüssigkeit, eine auf den Vorratsbehälter aufsetz-
bare Verschlusskappe, einen sich von der Innenseite
der Verschlusskappe durch eine Öffnung wegerstrek-
kenden Applikator-Stiel mit einem Applikator und eine
in die Öffnung des Vorratsbehälters eingesetzte Abstrei-
feinrichtung, wobei die Abstreifeinrichtung (11) sich vom
Rand der Öffnung (3) soweit in das Innere des Behälters
(2) erstreckt, dass die Abstreif-Öffnung (15) bzw. die Ab-
streiflippen (16) der Abstreifeinrichtung (11) sich bei ein-
gesetztem Applikator (10) bis in den Bereich des proxi-
malen Randes des Applikators (10) erstrecken.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung richtet sich auf eine Kosmetik-
Einheit, insbesondere eine Mascara-Einheit, umfas-
send einen Vorratsbehälter für Mascara-Flüssigkeit, ei-
ne auf den Vorratsbehälter aufsetzbare Verschlusskap-
pe, einen sich von der Innenseite der Verschlusskappe
durch eine Öffnung wegerstreckenden Applikator-Stiel
mit einem Applikator und eine in die Öffnung des Vor-
ratsbehälters eingesetzte Abstreifeinrichtung.
[0002] Derartige Abstreifeinrichtungen dienen dazu,
beim Herausziehen des Applikators, insbesondere ei-
nes Mascara-Bürstchens, überschüssige Mascara-
Flüssigkeit abzustreifen, sodass ein gleichmäßiger,
tropfen- und klumpenfreier Auftrag der Mascara-Flüs-
sigkeit auf die Augenwimpern gewährleistet ist.
[0003] Eine andere Funktion der Abstreifeinrichtung
besteht darin, bei Nichtbenutzung des Applikators,
wenn also der Applikator mit dem Stiel in den Behälter
eingeschoben ist, den Stiel dichtend zu umschließen,
um ein Auslaufen der Mascara-Flüssigkeit zu verhin-
dern. Dementsprechend muss der Durchmesser des
Stiels an den Durchmesser der Abstreifeinrichtung an-
gepasst sein, wobei der Durchmesser der Abstreifein-
richtung seinerseits wieder mit dem Durchmesser des
Applikators abgestimmt sein muss.
[0004] Hieraus resultieren konstruktive Beschränkun-
gen bei der Ausgestaltung des Stiels. Dementspre-
chend liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine
Kosmetik-Einheit, insbesondere eine Mascara-Einheit
zu schaffen, welche größere konstruktive Freiheiten er-
öffnet und insbesondere auch hinsichtlich des Stiels ei-
ne rationellere, kostengünstigere Fertigung ermöglicht.
[0005] Aus US 4,810,122 B 1 ist eine axial längs des
Stiels verlängert Abstreifeinrichtung bekannt, die sich
bis etwa in die Mitte des Stiels erstreckt und mit einem
entsprechenden Abstand zum Applikator endet.
[0006] Die vorstehend genannte Aufgabe wird erfin-
dungsgemäß dadurch gelöst, dass die Abstreifeinrich-
tung sich von dem Rand der Öffnung soweit in das In-
nere des Behälters erstreckt, dass die Abstreif-Öffnung
bzw. die Abstreiflippen der Abstreifeinrichtung sich bei
eingesetztem Applikator bis in den Bereich des proxi-
malen Randes des Applikators, das heißt also dessen
inneren Endes, erstrecken, sodass im eingesetzten Zu-
stand der Applikator-Stiel innerhalb der Abstreifeinrich-
tung und der Applikator sich außerhalb derselben befin-
det. Dementsprechend ist die Geometrie des Stiels ab-
gesehen vom distalen Endbereich frei wählbar und es
können insbesondere auch schnell und kostengünstig
herstellbare relativ dünne Stiele eingesetzt werden. Die
Stiele können dann auch eine gewisse Elastizität auf-
weisen, die den Auftragsvorgang begünstigen kann.
[0007] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung kann
vorgesehen sein, dass die Abstreifeinrichtung eine sol-
che Eigensteifigkeit aufweist, dass sie sich trotz ihrer
distalen Erstreckung beim Herausziehen des Applika-
tors im Wesentlichen starr verhält.

[0008] Mit Vorteil besteht der Rand der Abstreiföff-
nung bzw. bestehen die Abstreiflippen der Abstreifvor-
richtung aus einem weicheren Material als der Grund-
körper.
[0009] Insoweit kann es sich als günstig erweisen,
dass der Grundkörper der Abstreifeinrichtung aus ei-
nem härteren Kunststoff und der Rand der Abstreiföff-
nung bzw. die Abstreiflippen aus einem weicheren
Kunststoff bestehen und durch Koextrusion hergestellt
sind.
[0010] Der Grundkörper der Abstreifeinrichtung weist
vorzugsweise eine langgestreckte, kegelstumpfförmige
Grundform auf.
[0011] Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines
bevorzugten Ausführungsbeispiels in Verbindung mit
der Zeichnung näher erläutert. Diese zeigt einen Längs-
schnitt durch eine erfindungsgemäße Mascara-Einheit.
[0012] Eine in der Zeichnung dargestellte Mascara-
Einheit 1 umfasst einen Behälter 2 für die Mascara-Flüs-
sigkeit mit einer Öffnung 3 an der Oberseite.
[0013] Im Bereich der Öffnung 3 weist der Behälter 2
einen Behälterhals 4 mit reduziertem Außendurchmes-
ser und mit einem Außengewinde 5 auf, auf welches das
Innengewinde 6 einer Schraubkappe 7 aufschraubbar
ist.
[0014] Im Inneren der Schraubkappe 7 ist über einen
topfartigen Einsatz 8 ein Applikator-Stiel 9 festgelegt,
an dessen distalem äußeren Ende ein Applikator 10 in
Form eines Mascara-Bürstchens befestigt ist.
[0015] Eine Abstreifeinrichtung 11 weist einen längli-
chen, kegelstumpfförmigen Grundkörper 12 auf, der an
seiner Oberseite mit einem Ringkragen 13 auf dem obe-
ren Rand der Öffnung 3 aufliegt.
[0016] Die distale Erstreckung des Grundkörpers 12
der Abstreifeinrichtung 11 in den Behälter 2 hinein ist
derart lang gewählt, dass der Rand 14 der Öffnung 15
der Abstreifeinrichtung 11 unmittelbar benachbart zum
proximalen Ende des Applikators 10 endet, das heißt
der Applikator-Stiel 9 ist über seine ganze Länge vom
Grundkörper 12 des Applikators 10 umgeben. Der
Durchmesser der Öffnung 15 der Abstreifeinrichtung 11
ist an sich bekannter Weise etwas kleiner als der Au-
ßendurchmesser des Applikators 10.
[0017] Diese Ausgestaltung hat den Vorteil, dass der
Durchmesser des Stiels 9 völlig unabhängig vom Behäl-
ter 2 gewählt werden kann, sodass beispielsweise auch
Stiele mit einem Durchmesser kleiner 4,3 mm einge-
setzt werden können, deren Herstellung spritztechnisch
vorteilhaft ist, weil kürzere Zykluszeiten erzielbar sind.
Der Durchmesser des Stiels 9 muss lediglich im Bereich
der Öffnung 15 der Abstreifeinrichtung so gewählt sein,
dass die Öffnung 15 bei eingesetztem Stiel 9 abgedich-
tet ist.

Patentansprüche

1. Kosmetik-Einheit, insbesondere eine Mascara-Ein-
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heit, umfassend einen Vorratsbehälter für Macara-
Flüssigkeit, eine auf den Vorratsbehälter aufsetzba-
re Verschlusskappe, einen sich von der Innenseite
der Verschlusskappe durch eine Öffnung weger-
streckenden Applikator-Stiel mit einem Applikator
und eine in die Öffnung des Vorratsbehälters ein-
gesetzte Abstreifeinrichtung, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Abstreifeinrichtung (11) sich
vom Rand der Öffnung (3) soweit in das Innere des
Behälters (2) erstreckt, dass die Abstreif-Öffnung
(15) bzw. die Abstreiflippen (16) der Abstreifeinrich-
tung (11) sich bei eingesetztem Applikator (10) bis
in den Bereich des proximalen Randes des Appli-
kators (10) erstrecken, sodass im eingesetzten Zu-
stand der Applikator-Stiel (9) innerhalb der Abstrei-
feinrichtung (11) und der Applikator (10) sich außer-
halb derselben befindet.

2. Kosmetik-Einheit nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abstreifeinrichtung (11) ei-
ne solche Eigensteifigkeit aufweist, dass sie sich
trotz ihrer distalen Erstreckung beim Herausziehen
des Applikators (10) im Wesentlichen starr verhält.

3. Kosmetik-Einheit nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Rand der Abstreif-Öffnung
(15) bzw. die Abstreiflippen (16) der Abstreifvorrich-
tung (11) aus einem weicheren Material als der
Grundkörper (12) bestehen.

4. Kosmetik-Einheit nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Grundkörper (12) der Ab-
streifeinrichtung (11) aus einem härteren Kunststoff
und der Rand der Abstreif-Öffnung (15) bzw. die Ab-
streiflippen (16) aus einem weicheren Kunststoff
bestehen und durch Koextrusion hergestellt sind.

5. Kosmetik-Einheit nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abstreifeinrichtung (11) ei-
ne langgestreckte, kegelstumpfförmige Grundform
aufweist.

6. Kosmetik-Einheit nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Stiel (9) oberhalb des Ap-
plikators (10) eine Einschnürung aufweist und die
Abstreiflippen (16) im geschlossenen Zustand in
diese Einschnürung eingreifen.

7. Kosmetik-Einheit nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Applikator (10) aus Kunst-
stoff besteht.

8. Kosmetik-Einheit nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Stiel (9) einen gegenüber
dem Basisdurchmesser des Applikators (10) unter-
schiedlichen Durchmesser aufweist.

9. Kosmetik-Einheit nach Anspruch 1, dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Abstreiflippen (16) an ih-
rem inneren Ende eine Knickstelle mit einem
stumpfen, spitzen oder 90° Winkel aufweisen.

10. Kosmetik-Einheit nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abstreiflippen (16) an der
Abstreif-Öffnung (15) einen Radius von 0,2 bis 5,0
mm aufweisen.

11. Kosmetik-Einheit nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abstreiflippen (16) an der
Knickstelle außen einen Radius von 0,2 bis 5,0 mm
und innen einen Radius von 0,2 bis 7,0 mm auf-
weist.

12. Kosmetik-Einheit nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Abstreiflippe (16) in Form
einer Ringwulstes mit einem Radius von 0,2 bis
10,0 mm und einer axialen Erstreckung von 0,1 mm
bis 5,0 mm einstückig mit der Abstreifeinrichtung
gespritzt ist.

13. Kosmetik-Einheit nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abstreiflippen (16) aus
Gummi bestehen und durch Spritzgießen und Vul-
kanisieren herstellt sind.

14. Kosmetik-Einheit nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abstreifeinrichtung (11) im
Bereich der oberen Öffnung (3) wenigstens eine
Rastnut zum Einrasten an der Behälterhalsinnen-
wand aufweist.

15. Kosmetik-Einheit nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Außendurchmesser der
Abstreifeinrichtung etwas größer ist als der Innen-
durchmesser des Behälterhalses und dementspre-
chend der die Abstreifeinrichtung durch Presspas-
sung am Behälterhals festlegbar ist.
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